
Landkreis Vorpommern-Greifswald
Der Landrat

Landkreis Vorpommern-Greifswald, 17464 Greifswald, PF 11 32 Besucheranschrift: An der Kürassierkaserne 9
17309 Pasewalk

Stadt Strasburg
FB Bauen und Ordnung
Frau Heinrichs
Schulstraße 1
17335 Strasburg

Amt: Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz
Sachgebiet: Technische Bauaufsicht/Bauplanung

Auskunft erteilt:
Zimmer:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
beBPo:

Frau Kügler
325
03834 8760-3141
03834 8760-93141
petra.kuegler@kreis-vg.de
Landkreis Vorpommern-Greifswald
 - Zentrale Poststelle -

Sprechzeiten
Di: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Do: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Mo, Mi, Fr  nach Vereinbarung

Aktenzeichen: 01238-24-44 Datum: 07.06.2024

Grundstück: Strasburg, OT Strasburg, Walkmühler Weg ~

Lagedaten: Gemarkung Strasburg, Flur 14, Flurstück 106/7

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 14 "Walkmühler Weg" der Stadt Strasburg
hier: Beteiligung Träger öffentl. Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB

Grundlage für die Erarbeitung der Gesamtstellungnahme bildeten folgende Unterlagen:
- Ihr Anschreiben vom 10.04.2024 (Eingangsdatum 10.04.2024)
- Planungsunterlagen zum o.g. Vorhaben 

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem.  § 4 Abs. 1 BauGB haben die 
Fachämter des Landkreises Vorpommern-Greifswald den vorgelegten Entwurf der o.g. Satzung 
der Stadt Strasburg begutachtet.
Ich  möchte  Sie  bitten,  die  Hinweise,  Ergänzungen  und  Einschränkungen  der  einzelnen 
Sachgebiete (SG) bei der weiteren Bearbeitung zu berücksichtigen. 

1. Ordnungsamt
1.1 SG Brand- und Katastrophenschutz
1.1.1 Katastrophenschutz  

Bearbeiterin: Frau Rünzel; Tel.: 03834 8760 2895
Die untere Katastrophenschutzbehörde äußert sich zu dem vorliegenden Vorhaben wie folgt:

• Kampfmittel

Im Kampfmittelkataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind keine Eintragungen zu 
einer Kampfmittelbelastung im Bereich des vorliegenden Vorhabens, Gemarkung Strasburg, 
Flur 14, Flurstück 106/7 vorhanden.

Sollten  im  Verlauf  der  Umsetzung  des  Vorhabens  trotz  Freigabe  durch  den 
Munitionsbergungsdienst M-V wider Erwarten Kampfmittel bei Arbeiten entdeckt werden, so 
sind die Arbeiten einzustellen, der Fundort zu räumen und abzusperren. Nachfolgend hat die 
Meldung  über  den  Notruf  der  Polizei  oder  die  nächste  Polizeidienststelle  an  den 
Munitionsbergungsdienst M-V zu erfolgen. Gemäß § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist 
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die  Fundstelle  der  örtlichen  Ordnungsbehörde  beim  zuständigen  Amt  unverzüglich 
anzuzeigen.

• Hochwassergefährdung

Für  den  angrenzenden  Bereich  des  Vorhabens  liegen  keine  Informationen  zur 
Hochwasserrisiko-management-Richtlinie  mit  den  Ergebnissen  und  Darstellungen 
Hochwassergefahren-  und  -risikokarte,  potentielle  Überflutungsflächen  und  Risikogebiete 
des Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern vor. 

• Sonstige Risiken oder Gefahren

Sonstige Risiken oder Gefahren sind zurzeit nicht bekannt.

2. Straßenverkehrsamt
2.1 SG Verkehrsstelle

Bearbeiter: Herr Freitag; Tel.: 03834 8760 3616
Bezüglich Ihres Schreibens teile ich Ihnen mit, dass seitens des Straßenverkehrsamtes zum 
o.g.  Vorhaben  (entsprechend  eingereichter  Unterlagen)  grundsätzlich  keine  Einwände 
bestehen, wenn folgende Auflagen eingehalten werden:
- bei der Ausfahrt vom B-Plan - Gebiet auf die Straße ausreichend Sicht vorhanden ist,
- durch (auch zu einem späteren Zeitpunkt geplante) Bebauung, Bepflanzung, parkende 

Fahrzeuge  oder  Werbeanlagen  Sichtbehinderungen  für  Verkehrsteilnehmer  nicht 
entstehen,

- die  Straßen  so  angelegt  werden,  dass  die  Befahrbarkeit  für  Ver-  und 
Entsorgungsfahrzeuge sowie Rettungsfahrzeuge gewährleistet ist,

- bei der Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen (Verkehrszeichen 325 StVO) die 
entsprechenden Voraussetzungen vorliegen bzw. geschaffen werden (vgl. VwV-StVO zu 
Zeichen 325 Verkehrsberuhigte Bereiche – Die mit Z. 325 gekennzeichneten Straßen 
müssen  durch  ihre  besondere  Gestaltung  den  Eindruck  vermitteln,  dass  die 
Aufenthaltsfunktion überwiegt und der Fahrzeugverkehr eine untergeordnete Bedeutung 
hat. In der Regel wird ein niveaugleicher Ausbau für die ganze Straßenbreite erforderlich 
sein.) und

- dem Straßenverkehrsamt  des  Landkreises  Vorpommern-Greifswald  ein  Markierungs- 
und Beschilderungsplan zur gesonderten Stellungnahme vorgelegt wird.

3. Amt für Bau, Natur- und Denkmalschutz
3.1 SG Technische Bauaufsicht/Bauplanung
3.1.1 Bauplanung  

Bearbeiterin: Frau Kügler; Tel.: 03834 8760 3141
Die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem.  § 4 Abs. 1  BauGB 
vorgelegten Unterlagen wurden hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
BauGB und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften geprüft. 
Die Planungsziele, welche mit der Aufstellung des Bebauungsplan angestrebt werden, sind 
nachvollziehbar und werden mitgetragen.

Im weiteren Planverfahren sind folgende Anregungen und Bedenken zu beachten:

1. Die Stadt Strasburg verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan. 
Der  Bebauungsplan  ist  nicht  aus  dem  Flächennutzungsplan  entwickelt.  Der 
Flächennutzungsplan  soll  im  Parallelverfahren  geändert  werden.  Derzeit  unterliegt  der 
Bebauungsplan der Genehmigungspflicht.

2. Der Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft ist auf der Ebene der Bauleitplanung 
gemäß § 1a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) abschließend zu klären. 
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Der  Eingriff  kann  nicht  innerhalb  der  Geltungsbereiches  des  o.g.  Bebauungsplanes 
ausgeglichen werden. Es sind externe Kompensationsmaßnahmen M1 und M2 ohne Angabe 
von Lagedaten vorgesehen. 

Festsetzungen  außerhalb  des  Geltungsbereiches  des  Bebauungsplanes  können  nicht 
getroffen werden. 

Gem. § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB können aber anstelle von Darstellungen und Festsetzungen 
von Ausgleichmaßnahmen vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB getroffen werden. 
Vor  Satzungsbeschluss  ist  zur  Sicherung  der  externen  Maßnahmen  ein  städtebaulicher 
Vertrag zwischen der Gemeinde, dem Eigentümer der in Anspruch zu nehmenden Flächen 
und  der  unteren  Naturschutzbehörde  des  Landkreises  Vorpommern-Greifswald 
abzuschließen. Die in Anspruch zu nehmenden Flächen sind grundbuchrechtlich zu sichern.
Sofern  ein  Vorhabenträger  die  Kosten  für  externe  Maßnahmen  übernimmt,  kann  er 
zusätzlicher Vertragspartner sein.

Der Vertrag ist zur Verfahrensakte zu nehmen. Ich empfehle, auf der Planzeichnung einen 
Hinweis auf den Vertrag unter Angabe des Vertragsdatums aufzunehmen.

3.2 SG Rechtl. Bauaufsicht/Denkmalschutz
3.2.1 Denkmalschutz  

Bearbeiter: Herr Müller; Tel.: 03834 8760 3146
1. Baudenkmalschutz

Durch das Vorhaben werden Belange des Baudenkmalschutzes nicht berührt.

2. Bodendenkmalschutz 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt.

Aus archäologischer Sicht sind im Geltungsbereich der o.g. Planung Funde möglich, daher 
sind folgende Regelungen als  Maßnahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen  in den 
Plan und für die Bauausführung zu übernehmen:

Wenn  während  der  Erdarbeiten  (Grabungen,  Ausschachtungen,  Kellererweiterungen, 
Abbrüche  usw.)  Befunde  wie  Mauern,  Mauerreste,  Fundamente,  verschüttete  Gewölbe, 
Verfüllungen von Gräben, Brunnenschächte, verfüllte Latrinen- und Abfallgruben,  gemauerte 
Fluchtgänge und Erdverfärbungen (Hinweise auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, 
Brandstellen oder Gräber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, 
Steinsetzungen,  Hölzer,  Holzkonstruktionen,  Knochen,  Skelettreste,  Schmuck, 
Gerätschaften  aller  Art  (Spielsteine,  Kämme,  Fibeln,  Schlüssel,  Besteck)  zum Vorschein 
kommen,  sind  diese  gem.  §  11  Abs.  1  u.  2  DSchG  M-V    unverzüglich  der  unteren 
Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V 
für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die 
den Wert des Gegenstandes erkennen.

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand 
zu  erhalten.  Diese  Verpflichtung  erlischt  fünf  Werktage  nach  Zugang  der  Anzeige,  bei 
schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann 
die  Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder 
die Bergung des Denkmals dies erfordert.
Aufgefundene  Gegenstände  sind  dem  Landesamt  für  Kultur  und  Denkmalpflege  zu 
übergeben.

3. Hinweis
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
Nr.  6  Denkmalschutzgesetz  Mecklenburg-Vorpommern  (DSchG M-V)  das  Landesamt  für 
Kultur und Denkmalpflege zu beteiligen ist. 
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Anschrift: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4-5, 19055 Schwerin

Tel.: 0385 58879 111

3.3 SG Naturschutz
Bearbeiterin: Frau Fregin; Tel.: 03834 8760 3215
Seitens der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald ergeht 
zum o.  g.  Vorhaben unter  Beachtung und Berücksichtigung nachstehender  Forderungen 
folgende Stellungnahme:

Der Bebauungsplan kann nicht aus dem aktuellen Flächennutzungsplan entwickelt werden, 
dieser muss daher im Parallelverfahren geändert werden.

Der Flächenbedarf ist durch die Raumordnung festzustellen und es ist nachzuweisen, dass 
es keine weiteren freien Flächen im Ortsbereich gibt. Der Aufstellungsbeschluss wurde beim 
Amt für Raumordnung zur Anzeige gebracht, das Ergebnis in der Begründung jedoch nicht 
dargelegt.

Umweltbericht

Es ist entsprechend § 2 Abs. 4 des BauGB für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 
Abs. 6 Nr.  7 und § 1a des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3.November  2017  (BGBI.  I  S.3634),  eine  Umweltprüfung  durchzuführen,  in  der  die 
voraussichtlichen  erheblichen  Umweltauswirkungen  ermittelt  werden  und  in  einem 
Umweltbericht beschrieben und bewertet werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist 
anzuwenden.

Die  Umweltprüfung  bezieht  sich  auf  das,  was  nach  gegenwärtigem  Wissensstand  und 
allgemein  anerkannten  Prüfmethoden  sowie  nach  Inhalt  und  Detaillierungsgrad  des 
Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden kann.

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Der Umweltbericht wurde zur Kenntnis genommen.

Anforderungen  an  die  Planung  durch  die  Einbindung  der  naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung in das Abwägungsgebot

Entsprechend dem Abwägungsgebot des § 1 Abs. 5 und 6 BauGB sind die Belange des 
Naturschutzes  und  der  Landschaftspflege  hinsichtlich  des  Vermeidungs-  und 
Kompensationsgrundsatzes verfahrensmäßig und inhaltlich vollständig und abschließend auf 
der  Ebene  der  Bauleitplanung  zu  klären.  Es  müssen  deshalb  alle  anlagebedingten, 
betriebsbedingten  und  baubedingten  Projektwirkungen  prognostiziert  werden.  In  der 
Bauleitplanung ist abschließend darüber zu entscheiden, ob sich die Eingriffe in Natur und 
Landschaft  rechtfertigen  lassen  und  ob  und  in  welchem  Umfang  für  unvermeidbare 
Beeinträchtigungen Kompensationsmaßnahmen notwendig sind. Die Gemeinde ist deshalb 
nach § 1 a Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 BauGB verpflichtet, über alle Eingriffsfolgen bei der 
Aufstellung des Bebauungsplanes zu entscheiden. 

Die Bewertung der Eingriffs- und der Kompensationsmaßnahmen sollte nach den Hinweisen 
zur Eingriffsregelung für Mecklenburg – Vorpommern in der Neufassung von 2018 erfolgen.

Bei  der  Ausführungsplanung  für  die  Kompensationsmaßnahmen  sind  die  ermittelten 
Anforderungen  an  die  Funktionalität  der  Maßnahmen  hinsichtlich  der  Eignung  zu 
berücksichtigen.



Seite:  5 07.06.2024

01238-24-44

Befindet  sich  die  Kompensationsmaßnahme  nicht  auf  dem  Eingriffsgrundstück,  ist  der 
Nachweis der Flächenverfügbarkeit zu erbringen und die Maßnahmen sind durch Sicherung 
der  Grunddienstbarkeit  und  einer  Vereinbarung zwischen dem Erschließungsträger,  dem 
Grundstückseigentümer, der Gemeinde und der unteren Naturschutzbehörde vertraglich zu 
binden. Außerdem wurde die Lage der Maßnahmenflächen nicht benannt.

Gesetzlicher Baumschutz 
Gemäß §  18  des  Gesetzes  des  Landes  Mecklenburg-Vorpommern  zur  Ausführung  des 
Bundesnaturschutzgesetzes  (Naturschutzausführungsgesetz  –  NatSchAG  M-V)  vom  23. 
Februar 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66) sind alle Bäume mit einem Stammumfang von mehr 
als 100 Zentimetern (gemessen in 1,30 Meter Höhe vom Erdboden) gesetzlich geschützt.
Nach  §  18  Abs.  2  NatSchAG M-V  sind  die  Beseitigung  geschützter  Bäume  sowie  alle 
Handlungen,  die  zu  ihrer  Zerstörung,  Beschädigung  oder  erheblichen  Beeinträchtigung 
führen können, verboten.

Für  die  Eingriffsbewertung  im  Rahmen  der  Bauleitplanung  ist  der  Baumschutzkompen- 
sationserlass  anzuwenden,  d.h.  dass  Bäume ab  einem Stammumfang von  50  cm,  bzw. 
einem Stammdurchmesser von 16 cm geschützt sind. 
Im Bestandsplan ist der Apfelbaum ohne Umfang angegeben, es ist außerdem darzustellen, 
ob es sich um einen Wildapfel (seltene Baumart) handelt.
Die Unterlagen sind gegebenenfalls zu überarbeiten. 
In Umsetzung der planerischen Ziele sind alle Bäume, die sich im Bereich der Baugrenzen 
befinden und nicht als erhaltenswürdig eingestuft werden mit einem Stammumfang ab 50 
cm,  in  die  Bilanzierung  des  Eingriffs  Natur  und  Landschaft  einzubeziehen  (siehe 
Baumschutzkompensationserlass M-V).

Es  wird  empfohlen,  die  besonders  wertvollen  Bäume  unter  Erhalt  zu  setzen  und 
entsprechend der Planzeichenverordnung einzeln auszuweisen.

Artenschutzfachbeitrag
Der Artenschutzfachbeitrag wurde zur Kenntnis genommen.

a) Der  Aussage  „Die  Fenster  und  Terrassentüren  eingeschossiger  kleinflächiger 
Wohnbebauung  sind  meist  verhangen  oder  mit  sichtbarer  Möblierung  versehen  und 
nichtspiegelnd. Die Gefahr des Vogelschlags ist gering.“ wird nicht gefolgt.

Es sind Vermeidungsmaßnahmen gegen Vogelschlag umzusetzen.

 Vermeidung von Kollisionen von Vögeln mit Glasflächen

Es muss durch geeignete Maßnahmen vermieden bzw. nach Möglichkeit verhindert werden, 
dass es zu Vogelkollisionen mit  spiegelnden oder  durchsichtigen Oberflächen (vor  allem 
Glasflächen)  kommt.  Um  Individuenverluste  zu  vermeiden,  soll  reflexionsarmes  Glas 
verwendet  werden.  Für  Vögel  gefährliche  Durchsichten  an  Balkon-  oder 
Terrassenbrüstungen  sind  zu  vermeiden.  Es  wird  empfohlen  die  Broschüre 
"Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht" von 2022 heranzuziehen und in der Broschüre 
empfohlene Maßnahmen umzusetzen. 

b) Auch  der  zunehmenden  Lichtverschmutzung  und  der  damit  verbundenen  Störung  von 
lichtsensiblen  Organismen  kann  entgegengewirkt  werden  und  ist  insbesondere  im 
Außenbereich auf jeden Fall umzusetzen.

 Vermeidung von Störungen durch Lichtemissionen
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Vermeidung  von  Störung  durch  Lichtemission:  Die  Emissionen  der  Wege-  und 
Außenbeleuchtung der Gebäude sollen auf ein notwendiges Maß reduziert und insekten-/ 
fledermausfreundliche  Lichtquellen  verwendet  werden,  d.h.  es  ist  ein  Lichtspektrum von 
1800-2200K zu bevorzugen. Beleuchtungsdauer und -zeiten sind auf ein notwendiges Maß 
zu  reduzieren.  Streulicht  ist  zu  vermeiden,  Beleuchtung  ist  zielgerichtet  zu  installieren. 
Insektenfallen durch rundum geschlossene Leuchten sind zu vermeiden.

Satzung

Maßnahmen für  Bindungen für  Bepflanzungen und für  die  Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstige Bepflanzungen sowie von Gewässern 
(§ 9 (1) Nr. 25 b) BauGB)

Die mit  Anpflanzgebot und Erhaltungsgebot festgesetzten Bäume und Sträucher sind auf 
Dauer zu erhalten und bei Abgang durch Ersatzpflanzungen derselben Art und Qualität zu 
ersetzen.
Die zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume sind vor jeglichen Schädigungen zu schützen. Im 
Rahmen  der  Bauausführung  sind  die  Einzelbäume  mittels  Stammschutz  zu  sichern. 
Während der Bauzeit sind Bodenauffüllungen sowie Bodenverdichtungen im Wurzelbereich 
der  Bäume  durch  Baufahrzeuge  und  Baustofflagerungen  auszuschließen. 
Leitungsbauarbeiten  im  Wurzelbereich  der  Bäume  sind  in  Handschachtung  bzw.  in 
grabenlosen Verfahren durchzuführen.
Sind  aus  Gründen der  Nicht-  Gewährleistung  der  Verkehrssicherheit  Fällungen der  zum 
Erhalt  festgesetzten  Bäume  erforderlich,  ist  ein  Ersatz  in  Anlehnung  an  den 
Baumschutzkompensationserlass  des  Landes  M-V  zu  erbringen.  Die  Fällung  gesetzlich 
geschützter  Bäume  bedarf  einer  Ausnahmegenehmigung,  die  bei  der  zuständigen 
Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu beantragen ist.

Aus  diesen  Gründen  sind  die  zum  Erhalt  festgesetzten  Bäume  einzeln  in  der  Satzung 
darzustellen.

Für die Maßnahme V3 (Punkt 2.2) wird folgende Pflanzliste für die heimischen Sträucher 
empfohlen:  Hasel,  Pfeifenstrauch,  Hundsrose,  Roter  Hartriegel,  Wolliger  Schneeball, 
Wildpflaume.

Artenschutzrechtliche Festsetzungen sind unter § 11 Abs.3 BNatSchG i.V.m. 9Abs.4 
BauGB zu führen.

Hier sind außerdem folgende Vermeidungsmaßnahmen zu übernehmen:

Vermeidung von Störung durch Lichtemission: 
Die Emissionen der Wege- und Außenbeleuchtung der Gebäude sollen auf ein notwendiges 
Maß reduziert und insekten-/ fledermausfreundliche Lichtquellen verwendet werden, d.h. es 
ist ein Lichtspektrum von 1800-2200K zu bevorzugen. Beleuchtungsdauer und –zeiten sind 
auf  ein  notwendiges  Maß  zu  reduzieren.  Streulicht  ist  zu  vermeiden,  Beleuchtung  ist 
zielgerichtet  zu installieren.  Insektenfallen durch rundum geschlossene Leuchten sind zu 
vermeiden. 

Vermeidung von Vogelschlag: 
Es muss durch geeignete Maßnahmen vermieden bzw. nach Möglichkeit verhindert werden, 
dass es zu Vogelkollisionen mit  spiegelnden oder  durchsichtigen Oberflächen (vor  allem 
Glasflächen)  kommt.  Um  Individuenverluste  zu  vermeiden,  soll  reflexionsarmes  Glas 
verwendet  werden.  Für  Vögel  gefährliche  Durchsichten  an  Balkon-  oder 
Terrassenbrüstungen  sind  zu  vermeiden.  Es  wird  empfohlen  die  Broschüre 
"Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht" von 2022 heranzuziehen und in der Broschüre 
empfohlene Maßnahmen umzusetzen. 
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4. Kataster und Vermessungsamt
4.1 SG Geodatenzentrum

Bearbeiterin: Frau Kundy; Tel.: 03834 8760 3491
Aus Sicht des Fachdienstes Kataster und Vermessung bestehen keine Bedenken.
Es erfolgte jedoch keine Überprüfung des Datenbestandes auf Übereinstimmung mit  den 
Nachweisen des Liegenschaftskatasters.
Diese Leistungen sind nach der Landesverordnung über Gebühren der Vermessungs- und 
Katasterbehörden  sowie  anderer  Vermessungsstellen  (VermGebVO)  vom 
2.  April  1993  (GVOBl.  M-V  S.  259),  zuletzt  geändert  durch  die  Verordnung  vom 
10.  Dezember  2001  (GVOBl.  M-V  S.  526)  gebührenpflichtig.  Hierzu  ist  ein  gesonderter 
Antrag des Auftraggebers notwendig.

5. Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung
5.1 SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz
5.1.1 SB Abfallwirtschaft/Altlasten  

Bearbeiter: Herr Wiegand; Tel.: 03834 8760 3271
Die untere Abfall- und Bodenschutzbehörde stimmt dem Vorhaben unter Berücksichtigung 
folgender Hinweise und Auflagen zu: 
 
Auflagen Abfall: 
 

1. Die Deponierung nicht verunreinigter mineralischer Bauabfälle ist unzulässig. Verwertbare 
Baustoffe dürfen nicht  mit  verwertbaren Bauabfällen vermischt  werden.  Die verwertbaren 
Bauabfälle  sind  bei  einer  zugelassenen  Bauabfallverwertungsanlage  anzuliefern.  Das 
Einsammeln und der Transport von Abfällen sind durch die zuständige Behörde genehmigen 
zu lassen.

2. Gemäß  §  4  (1)  der  Satzung  des  Landkreises  Vorpommern-Greifswald  über  die 
Abfallentsorgung (Abfallwirtschaftssatzung - AwS) vom 01.01.2017 besteht Anschlusspflicht 
an die öffentliche Abfallentsorgung. Die Anzahl und die Größe der benötigten Abfallbehälter 
sind gemäß §§ 14 und 16 der Satzung beim Landkreis Vorpommern-Greifswald anzumelden.

3. Wird bei Baumaßnahmen Recyclingmaterial (RC-Material) eingebaut, ist dies nach §§ 22 
Abs. 1 Ersatzbaustoffverordnung dem Landkreis unverzüglich anzuzeigen sofern der Einbau 
250 m³ übersteigt.
 
Auflagen Bodenschutz: 
 

1. Während  der  Baumaßnahme  auftretende  Hinweise  auf  schädliche  Bodenveränderungen 
oder Altlastverdachtsflächen (vererdete Müllkörper, Verunreinigungen oder organoleptische 
Auffälligkeiten  des  Bodens,  Oberflächen-  und  Grundwassers,  u.a.)  sind  der  unteren 
Bodenschutzbehörde  des  Landkreises  Vorpommern-Greifswald  (Standort  Anklam)  sofort 
anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebenenfalls zu unterbrechen.
  

2. Treten  während  der  Baumaßnahme  Überschussböden  auf  oder  ist  es  notwendig 
Fremdböden auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die Pflichtigen 
Vorsorge  gegen  das  Entstehen  schädlicher  Bodenveränderungen  zu  treffen.  Die 
Forderungen der §§ 6 bis 8 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
vom  09.  Juli  2021  (BGBl.  I.  S.  2598,  2716),  in  der  zuletzt  gültigen  Fassung,  sind  zu 
beachten. 



Seite:  8 07.06.2024

01238-24-44

5.1.2 SB Immissionsschutz  

Bearbeiter: Herr Plünsch; Tel.: 03834 8760 3238
Die  untere  Immissionsschutzbehörde  stimmt  dem  Vorhaben  unter  Berücksichtigung 
folgender Hinweise und Auflagen zu:

Hinweise:

Hinsichtlich der Errichtung, der Beschaffenheit  und des Betriebes von Feuerungsanlagen 
sind  die  Anforderungen  der  Ersten  Verordnung  zur  Durchführung  des  Bundes-
Immissionsschutzgesetzes  (Verordnung  über  kleine  und  mittlere  Feuerungsanlagen  -  1. 
BImSchV)  einzuhalten.  Insbesondere  ist  hiernach  die  Überwachung  durch  den 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger zu gewährleisten.

Bezüglich der eventuellen Errichtung von (Luft-)Wärmepumpen wird auf die  Darlegungen 
des Leitfadens für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) vom 24.03.2020 verwiesen.

Während der Bauphase sind die Bestimmungen der  32. Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes  (Geräte-  und  Maschinenlärmschutzverordnung  -  32. 
BImSchV)  sowie  die  Immissionsrichtwerte  der  Allgemeinen  Verwaltungsvorschrift  zum 
Schutz gegen Baulärm einzuhalten.

5.2 SG Wasserwirtschaft
Bearbeiterin: Frau Küster; Tel.: 03834 8760 3265
Dem geplanten o. g. Vorhaben wird seitens der Unteren Wasserbehörde des Landkreises 
unter Einhaltung nachfolgender Auflagen und Hinweise zugestimmt: 

Auflagen
1. Nach  §  49  (1)  WHG sind  Arbeiten,  die  so  tief  in  den  Boden  eindringen,  dass  sie  sich 

unmittelbar  oder  mittelbar  auf  die  Bewegung,  die  Höhe  oder  die  Beschaffenheit  des 
Grundwassers auswirken können,  der zuständigen Behörde einen Monat  vor  Beginn der 
Arbeiten  anzuzeigen.  Wird  nach  §  49  (2)  WHG  dabei  unbeabsichtigt  Grundwasser 
erschlossen, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 

2. Die  Trinkwasserversorgung  sowie  die  Abwasserentsorgung  unterliegen  dem zuständigen 
Trink- und Abwasserzweckverband / den zuständigen Stadtwerken. Die Leitungsführung ist 
mit dem Verband abzustimmen.

3. Sollte  bei  den  Tiefbauarbeiten  teilweise  eine  geschlossene  Wasserhaltung 
(Grundwasserabsenkung) erforderlich  sein,  so  stellt  dies  nach  §  9  WHG  eine 
Gewässerbenutzung  dar.  Nach  §  8  WHG  bedarf  die  Benutzung  eines  Gewässers  der 
wasserrechtlichen Erlaubnis. 

4. Nach § 32 (3) LWaG M-V ist eine Benutzung des Grundwassers (Grundwasserentnahme) in 
den Fällen des § 46 Abs. 1 und 2 WHG anzuzeigen.

5. Sollten  bei  den  Erdarbeiten  Dränungen  oder  auch  andere  hier  nicht  erwähnte 
Entwässerungsleitungen  angetroffen  und  beschädigt  werden,  so  sind  sie  in  jedem Falle 
wieder  funktionsfähig  herzustellen,  auch  wenn  sie  zum  Zeitpunkt  der  Bauarbeiten 
trockengefallen sind. Der zuständige Wasser- und Bodenverband ist zu informieren. 

6. Prüfpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind gemäß § 40 Abs. 
1  und  2  der  Verordnung  über  Anlagen  zum  Umgang  mit  wassergefährdenden  Stoffen 
(AwSV) der unteren Wasserbehörde des Landkreises VG anzuzeigen. 

7. Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind so herzurichten, dass keine wassergefährdenden Stoffe 
(Treib-  und  Schmierstoffe)  in  den  Untergrund  versickern  können.  Festgestellte 
Verunreinigungen sind sofort zu beseitigen. 
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Hinweise
1. Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden 

und die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten. 

2. Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über 
eine  Kanalisation  ohne  Vermischung  mit  Schmutzwasser  in  ein  Gewässer  eingeleitet 
werden.

3. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann über eine ausreichende Sickerstrecke 
von mind. 1,00 m zum Mittleren Höchsten Grundwasserstand (MHGW) auf dem Grundstück 
versickert werden. Nach dem DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der relevante 
Versickerungsbereich im kf-Bereich von 1*10-3 bis 1*10-6 m/s liegen. 

4. Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder ähnliches geplant, sind diese so herzurichten, 
dass Nachbargrundstücke nicht nachteilig beeinträchtigt werden. 

5. Eine gesammelte Einleitung von Niederschlagswasser des geplanten Bauvorhabens in ein 
Gewässer  (auch  Grundwasser)  stellt  nach  §  9  WHG eine  Gewässerbenutzung  dar.  Die 
Benutzung eines Gewässers bedarf nach § 8 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch 
die Untere Wasserbehörde. 

6. Beim Umgang mit  wassergefährdenden Stoffen ist  besondere Vorsicht  geboten. Im Falle 
einer  Havarie  mit  wassergefährdenden  Stoffen  ist  unverzüglich  die  zuständige  untere 
Wasserbehörde zu benachrichtigen. 

7. Für den Einbau von Erdwärmesondenanlagen (Wärmepumpen) ist gesondert ein Antrag bei 
der  unteren  Wasserbehörde  des  Landkreises  Vorpommern-Greifswald  zu  stellen.  Die 
Zustimmung der unteren Wasserbehörde ist vor Baubeginn einzuholen. Antragsformulare für 
die Nutzung von Erdwärme liegen bei der unteren Wasserbehörde vor (Ansprechpartnerin: 
Frau Fränkel  038 34 / 8760 3272).

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Petra Kügler
TL Bauplanung

Verteiler
Stadt Strasburg; FB Bauen und Ordnung
z.d.A.
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